
 

Antragsteller:  
Firmenbezeichnung, Name, Vorname, Firmensitz 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telefon-Nummer: 
____________________________________________________ 
 
Fax-Nummer: 
____________________________________________________ 
 
e-mail: 
 

 

Stadt Rosenheim                                Eingang:_______________ 
Ordnungsamt - Straßenverkehrsbehörde 
Königstraße 15 
83022 Rosenheim 

 
Telefon:  08031/365-1318, -1319 
Fax:        08031/365-2010 
Email:  verkehr@rosenheim.de 
 

Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen nach § 45 StVO 
 
Ich/wir beantragen 
 
 Gemäß dem beigefügten Lage- und Verkehrszeichenplanes 

Der Plan muss enthalten, den Straßenabschnitt, die im Zuge des Abschnitts bereits 
bestehenden Verkehrsschilder, Verkehrseinrichtungen und Anlagen, die Art und das Ausmaß 
der Arbeitsstelle, die Kennzeichnung der Arbeitsstelle und für die Verkehrsführung 
notwendigen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Angaben darüber, welche 
Beschilderung nach Arbeitsschluss, an Sonn- und Feiertagen und bei Nacht vorgesehen ist 
(bei automatisch arbeitenden Lichtzeichenanlagen auch den Phasenablauf) 
 

 gemäß beigefügtem Regelplan        innerorts                        außerorts 

 
den Erlass einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur Durchführung nachstehend näher 
bezeichneten Maßnahmen mit: 
 
  Verkehrsbeschränkung (en)   Verkehrssicherung (en) 
 

 halbseitige Sperrung 
des Verkehrs 

 Sperrung des Fußgängerverkehrs 
im Gehwegbereich 

 Sicherungsmaßnahmen 
entlang der Straße 

 Gesamtsperrung des 
Verkehrs 

 Sperrung für den Fahrradverkehr  Sicherungsmaßnahmen 
entlang des Gehweges 

 Sperrung für Fahrzeuge über        t Gesamtgewicht           m Breite                m Höhe 

Werden Spundwände eingebaut?           󠄀󠄀 JA                              󠄀󠄀 NEIN    
                                                                (Bitte Plan übermitteln) 

 

  

Verantwortlicher Bauleiter 

 

Telefon-/Mobilnummer: 

 

Bezeichnung der Straße 

Rosenheim,  

Ort der Sperrung: 

von Haus-Nr.     bis Haus-Nr.                                  Ecke/Kreuzung 

Dauer der Sperrung: 

vom – bis zur Beendigung der Bauarbeiten  - am        längstens bis: 



Grund der Sperrung 

Art der Bauarbeiten 

 

 

Umleitung des Verkehrs 

über 

Anliegerverkehr 

Durchfahrt frei bis Haus-Nr.: 

  

Sondernutzung 
Gestattungsvertrag/ 
Nutzungsvertrag, 
Sondernutzungserlaubnis 
des Trägers 
der Straßenbaulast 

Für die beanspruchte Fläche fallen ggf. zusätzlich 
Sondernutzungsgeführen an. Nähere Informationen erhalten Sie beim 
Ordnungsamt der Stadt Rosenheim unter der Tel.-Nr. 08031/365-1323. 
https://www.rosenheim.de/unternehmerservice/gewerbe-
gaststaetten/sondernutzungen  

Ausnahme Nachtarbeit Wenn Arbeiten werktags (Montag bis Samstag) in der Zeit von 
20:00 Uhr bis 07:00 Uhr ausgeführt werden sollen ist zusätzlich 
ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung für Nachtarbeit beim 
Ordnungsamt der Stadt Rosenheim zu stellen (mind. 14 Tage vor 
Baubeginn) Tel. 08031/365-1862, -1865    

 
- Die Antragstellung hat mindestens 10 Arbeitstage vor Ausführungsbeginn zu 

erfolgen. 
 
- Bei einem Schwertransport nach § 29 Abs. 3 bzw. § 46 StVO ist eine Einzel-, 

Kurzzeit-, Anschlussgenehmigung zu stellen. Eine Daueranordnung für das 
Stadtgebiet Rosenheim gilt nicht für alle Straßen.  
 

- Es ist ein gültiges Zertifikat einer RSA 21 Schulung vom Antragsteller dem Antrag 
beizufügen. Dieses Zertifikat kann vom Antragsteller selbst oder von einer anderen 
Person (z. Bsp. Bauleiter), die verantwortlich für die Verkehrssicherungsmaßnahme 
ist, sein.  

 
Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Aufstellung der Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und 
Bedienung einer erforderlichen Signalanlage übernimmt und die dafür entstehenden Kosten 
trägt. Ereignen sich Verkehrsunfälle, die durch diese Maßnahmen bedingt sind und mit ihnen 
in ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen 
Träger der Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen. 
 

 
 
Datum, Unterschrift des Antragstellers 

 
Anlagen 

 Verkehrszeichenplan  
 Baustelleneinrichtungsplan  
 Regelplan  
 Planskizze für Umleitung 
 Zertifikat RSA 21 Schulung (MVAS 99) 

 
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 
Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die Straßenverkehrsbehörde des Ordnungsamtes der Stadt 
Rosenheim, verkehr@rosenheim.de, Tel. 08031/365-1316. 
Die Daten werden erhoben, um Ihren Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung bearbeiten zu können. 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist §§ 45, 46 der Straßenverkehrsordnung. 
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder dem behördlichen Datenschutzbeauftragten, den 
Sie unter der Anschrift Königstr. 24, 83022 Rosenheim, Tel. 08031/365-1070, E-Mail: datenschutz@rosenheim.de 
erreichen können, erfragen. 

https://www.rosenheim.de/unternehmerservice/gewerbe-gaststaetten/sondernutzungen
https://www.rosenheim.de/unternehmerservice/gewerbe-gaststaetten/sondernutzungen
mailto:verkehr@rosenheim.de
mailto:datenschutz@rosenheim.de

